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1 

Einleitung 

Die Beantwortung der Frage nach den zukünftigen Herausforderungen 
der nationalen Wirtschaftsordnungen führt rasch zu zwei Hauptthemen. Zum 
einen wird der Dienstleistungssektor immer wieder als Motor jeder hochent-
wickelten Volkswirtschaft und als Garant für die Schaffung neuer Arbeits-
plätze herausgestellt. Daneben ist die Globalisierung Leitmotiv nahezu'jeder 
wirtschaftspolitischen Diskussion. Die langfristige Bedeutung einer nationalen 
Volkswirtschaft bestimmt sich fast nur nach deren Fähigkeit, im globalen 
Konzert der wirtschaftlich maßgeblichen Staaten mitspielen zu können. 

Damit wächst vor allem auch der grenzüberschreitende Dienstleistungs-
verkehr. So hat allein die endgültige Einführung des Binnenmarkts in der 
Europäischen Union den Wirtschaftsraum über nationale Grenzen hinaus 
enorm ausgedehnt. Art. 49 EGV betont dabei die Freiheit des Dienstleistungs-
verkehrs ausdrücklich als Grundfreiheit des gemeinsamen europäischen 
Markts. Aber auch in weltweit gültigen völkerrechtlichen Verträgen hat man 
die Öffnung der nationalen Wirtschaftsräume niedergelegt. Unter dem Dach 
der World Trade Organization (WTO) ist dies etwa durch das GATS-Abkom-
men (General Agreement on Trade in Services) geschehen1. 

Diese Entwicklung macht auch vor den "begleitenden" Dienstleistungen 
nicht halt. Sie wird in der vorliegenden Arbeit exemplarisch an der rechts- und 
wirtschaftsberatenden Tätigkeit der Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und 
Steuerberater anschaulich. Grenzüberschreitendes Handeln von Unternehmen 
ist ohne deren Tätigwerden nahezu nicht mehr denkbar. Aber auch Privatleute, 
die in Vermögensangelegenheiten über die nationalen Grenzen hinweg 
agieren, sind immer häufiger auf die professionelle Unterstützung durch 
Rechtsanwälte oder Steuerberater angewiesen. 

Ungeachtet der zunehmenden Globalisierung spielen die nationalen 
Grenzen für die rechtliche Ordnung dieses Dienstleistungsverkehrs noch 
immer eine entscheidende Rolle: Die Haftung der rechts- und wirtschaftsbe-
ratenden Berufe beurteilt sich vorrangig nach nationalem Recht und damit in 
je unterschiedlicher Weise. Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerbe-
rater handeln jedoch ohne Rücksicht auf solche Grenzen. Musterbeispiele 
hierfür sind große Anwaltskanzleien sowie Wirtschaftsprüfer- und Steuerbe-
ratungsgesellschaften. Für die Beurteilung ihrer Verantwortlichkeit gegenüber 
Klienten und Dritten kommt daher nicht nur eine Rechtsordnung allein in 
Frage. Bei der Regulierung eines Schadens, der durch eine grenzüberschrei-
tend erbrachte mangelhafte Dienstleistung entsteht, ist daher mangels eines 

Näher hierzu: £w/gNJW 1995, 434. 



2 Einleitung 

supranational bestehenden Regelwerks das Internationale Privatrecht von 
entscheidender Bedeutung2. Es bestimmt vor der sachrechtlichen Lösung der 
Haftungsfrage das hierauf überhaupt anzuwendende Recht. Hierbei muß man 
allerdings den fraglichen Haftungstatbestand in einem ersten Schritt der Qua-
lifikation unterziehen, d.h. einer entsprechenden Kollisionsnorm zuweisen. 

Zu dieser Frage der internationalprivatrechtlichen Qualifikation der 
Verantwortlichkeit von Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern und Steuerbe-
ratern gegenüber ihren Klienten und Dritten soll die vorliegende Arbeit einen 
Beitrag leisten. Nach einer anfänglichen allgemeinen Definition des Begriffs 
der Dienstleistung folgt dabei eine Darstellung der Verantwortlichkeit der 
rechts- und wirtschaftsberatenden Berufe gegenüber ihren Vertragspartnern 
und Dritten im Blick auf die systematische Lösung der dabei entstehenden 
Fragen durch die deutsche Rechtsprechung. Hieran schließen sich, nach zu-
nächst nur grundsätzlichen Ausfuhrungen zur Theorie der kollisionsrecht-
lichen Qualifikation, Länderberichte zur entsprechenden Verantwortlichkeit 
der Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in England, den USA 
und Frankreich an. Die hieraus gewonnenen Einsichten fuhren dann in Ver-
bindung mit einer Funktionsanalyse der denkbaren Anknüpfungsgegenstände 
aus dem Internationalen Privatrecht zu einem eigenen Qualifikationsvorschlag 
für die Verantwortlichkeit der in dieser Arbeit untersuchten Berufsgruppen 
und zwar sowohl gegenüber ihren Klienten als auch gegenüber Dritten. Die 
Untersuchung endet mit einem Ausblick zur Maßgeblichkeit dieses Qualifi-
kationsvorschlags für die Behandlung der aufgeworfenen Systemfragen im 
nationalen deutschen Recht. 

Die behandelten internationalprivatrechtlichen Probleme sind dabei "in 
der Literatur noch nicht einmal ansatzweise erörtert, geschweige denn 
höchstrichterlich entschieden"^. Überdies stammt der Qualifikationsgegen-
stand aus einem im deutschen Sachrecht äußerst umstrittenen Bereich. Die 
vorliegende Untersuchung zielt indes allein auf den kollisionsrechtlichen 
Ansatzpunkt der Haftung der rechts- und wirtschaftsberatenden Berufe. Die 
Autonomie des Internationalen Privatrechts erlaubt dabei eine gewisse Distanz 
zu den sachrechtlichen Problemen, ohne diese gänzlich aus den Augen zu 
lassen. Doch verfolgt der Verfasser nicht das Ziel, die jeweiligen dogma-
tischen Streitigkeiten im deutschen Recht, insbesondere im Bereich der sog. 
Berufshaftung, zu lösen. Die Arbeit kann auch nicht auf alle Einzelheiten die-

Allgemein zur steigenden Bedeutung des Internationalen Privatrechts: von Hoffmann 
§ 1 A I. 

Ebke Zivilrechtliche Verantwortlichkeit S. 52 ff. 
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ser Kontroversen eingehen, manches läßt sich nur andeuten. Dennoch ist die 
Untersuchung von der Hoffnung geleitet, das hier gewonnene Ergebnis könne 
auch über das Internationale Privatrecht hinaus einen gewissen Beitrag für die 
Diskussion der entsprechenden sachrechtlichen Fragen liefern. 
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l.Kapitel: Die Haftung der rechts- und wirtschaftsbe-
ratenden Berufe in Deutschland 

A. Haftung für Dienstleistungen 

I. Der Begriff der Dienstleistung 

Die rechts- und wirtschaftsberatenden Berufe des Rechtsanwalts, Wirt-
schaftsprüfers und Steuerberaters sind unter dem Oberbegriff der Dienstleis-
tung zu sehen. Daher soll im folgenden eine rechtliche Inhaltsbestimmung 
dieses Begriffs versucht werden. 

1. Wirtschaftswissenschaftliche Definitionen 

Die Dienstleistungen haben in den Wirtschaftswissenschaften eine 
große Bedeutung. Vor allem in Abgrenzung zur Warenproduktion werden sie 
als immaterielle Güter bezeichnet, die sich durch mangelnde Dauerhaftigkeit 
und Standortgebundenheit auszeichnen1. Eine einheitliche Definition existiert 
in der wirtschaftswissenschaftlichen Fachliteratur jedoch nicht. Es wird teil-
weise behauptet, die Dienstleistungen seien "der Bedarfsdeckung Dritter dien-
ende materielle und/oder geistige Prozesse, deren Vollzug und deren Nutzung 
einen (zeitlich und räumlich) synchronen Kontakt zwischen Leistungsgeber 
und Leistungsnehmer (bzw. dessen Verfügungsobjekt) technisch bedingen und 
von der Bedarfsdeckung her erfordern"2. Unter stärkerer Berücksichtigung 
ihrer Personenbezogenheit werden sie verstanden als "angebotene Leistungs-
fähigkeiten, die direkt an externen Faktoren (Menschen oder deren Objekte) 
mit dem Ziel erbracht werden, an ihnen gewollte Wirkungen (Veränderungen 
oder Erhaltung bestehender Zustände) zu erreichen"3. 

Die fortschreitende Entwicklung des tertiären Sektors unter Heraus-
bildung immer neuer Betätigungsfelder stellt freilich die wirtschaftswissen-
schaftlichen Defmitionsversuche immer wieder in Frage. So wird angenom-
men, daß die "ungebundenen Dienstleistungen", die eine Überwindung der 
Synchronität von Produktion und Verbrauch mit sich bringen, einen immer 

1 Gabler Wirtschaftslexikon Bd. 1 S. 910; Vahlens Großes Wirt-schaftslexikon Bd. 1 
S. 449; Brockhaus 5. Bd. S. 477. 
1 Gabler Wirtschaftslexikon Bd. 1 S. 913; Vahlens Großes Wirtschaftslexikon Bd. 1 
S. 449. 
3 Gabler Wirtschaftslexikon Bd. 1 S. 913. 
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größeren Stellenwert erhalten4. Als Synchronität wird dabei eine direkte oder 
zumindest indirekte Beteiligung des "Kunden" am Produktionsprozeß der 
Dienstleistung verstanden5. 

2. Der Versuch einer rechtswissenschaftlichen Definition 

a) Die Dienstleistungsfreiheit im Recht der Europäischen Gemein-
schaften 

Ein erster Hinweis findet sich in Art. 50 EGV. Dort werden die Dienst-
leistungen als in der Regel gegen Entgelt erbrachte Leistungen angesehen. Die 
freiberuflichen Tätigkeiten sind dem Begriff der Dienstleistungen ausdrück-
lich zugeordnet. Im übrigen ist diese Regelung als Auffangtatbestand im Ver-
hältnis zu den anderen Grundfreiheiten des EGV aufzufassen6. 

Die Definition in Art. 50 EGV mußte unscharf bleiben, da durch diese 
Vorschrift ein Phänomen aufgegriffen werden sollte, welches zur Zeit der Re-
daktion noch nicht in seiner ganzen Dimension bekannt war7. Daher nimmt 
man in der Regel eine, vor allem im Hinblick auf die Abgrenzung zum freien 
Warenverkehr, negative Definition der Dienstleistung vor. Die Substanz der 
Dienstleistung soll im Gegensatz zu Waren unsichtbar bleiben, da sie aus 
know how besteht, welches gegenüber der sie verkörpernden materiellen 
Hülle zurücktritt8. In Abschichtung zur Arbeitnehmerfreizügigkeit wird der 
Begriff auch mit einer notwendigerweise selbständigen Erwerbstätigkeit 
verbunden9. Die Synchronität als Bestandteil der wirtschaftswissenschaft-
lichen Begriffsbestimmung kann dabei im Rahmen des EGV eine nur einge-
schränkte Rolle spielen, da dessen Anwendungsbereich notwendigerweise den 
Bezug zu zwei verschiedenen Staaten erfordert10. 

Grundsätzlich ist die Definition der Dienstleistung im EGV nicht unein-
geschränkt für eine allgemein-rechtliche Inhaltsbestimmung heranziehbar, da 
sie vor allem im Hinblick auf die Stellung der Vorschrift im EGV und 
hinsichtlich der Abgrenzung zu den anderen Grundfreiheiten getroffen wurde. 
Darüber hinaus mußte sie aufgrund der erst anfänglichen Entwicklung des 
Dienstleistungssektors zum Zeitpunkt der Redaktion des Art. 50 EGV un-
präzise bleiben. Bis heute ist es aber nicht gelungen, eine allgemein aner-

4 Gabler Wirtschaftslexikon Bd. 1 S. 910. 
5 Vahlens Großes Wirtschaftslexikon Bd. 1 S. 449. 
6 Oppermann Rn. 1592. 
7 Groeben / Thiesing / Ehlermann - Troberg Art. 60 Rn. 2. 
8 Nicolaysen § 25 I; Groeben / Thiesing /Ehlermann - Troberg Art. 60 Rn. 1. 
9 Bleckmann - Bleckmann Rn. 1672. 
10 Schweitzer / Hummer § 10 D I 2 b). 
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kannte Definition zu finden", so daß die inzwischen herausgearbeiteten 
Begriffsmerkmale nur als Indizien verwendet werden können. 

b) Der Begriff der Dienstleistung in Art. 29 I EGBGB 

Durch die Übernahme des Europäischen Übereinkommens über das auf 
vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht vom 19.6.1980 (EVÜ) 
wurde Art. 29 EGBGB in das zum 1.9.1986 reformierte EGBGB aufgenom-
men. Er ist bei Verträgen über die Erbringung von Dienstleistungen anwend-
bar. Der sachliche Inhalt des Begriffs der Dienstleistungen bestimmt sich 
dabei aufgrund seiner Herkunft aus dem EVÜ in autonomer Weise12. Die 
grundsätzlich weite Auslegung hat sich an der Definition in Art. 13 I Nr. 3 
EuGVÜ zu orientieren13. Als gemeinsame Grundlage beider Regelungswerke 
bietet sich die Heranziehung der schon angeführten Auslegung zu Art. 50 
EGV an. Demnach sind in Art. 29 I EGBGB Tätigkeiten insbesondere ge-
werblicher, kaufmännischer, handwerklicher oder freiberuflicher Art, die 
regelmäßig gegen Entgelt erbracht werden, anzusiedeln'4. Inhalt dieser Tätig-
keiten kann die Vermittlung von Waren oder Dienstleistungen, die Ver-
schaffung von Informationen sowie die Beratung sein15. Umfaßt sind demnach 
grundsätzlich Geschäftsbesorgungsverträge wie etwa mit Rechtsanwälten oder 
Steuerberatern16. 

Eine allgemeingültige Definition konnte indes auch in diesem Bereich 
nicht gefunden werden, vielmehr überprüft man anhand einzelner Tätigkeiten 
bzw. Berufe, ob der Anwendungsbereich des Art. 29 EGBGB berührt ist. 

c) Allgemein-rechtliche Definition 

Wie oben gezeigt, ist es schwierig, eine einheitliche Definition für den 
gesamten Bereich der Dienstleistungen zu finden und zu formulieren. Dies 
hängt auch in erheblichem Maße mit der schnellen Weiterentwicklung der da-
runter zu fassenden Tätigkeiten zusammen. 

Groeben / Thiesing / Ehlermann - Troberg Art. 60 Rn. 2. 
12 BGHZ 123, 380 [384]; Soergel - von Hoffmann Art. 29 Rn. 7; MüKo - Martiny Art. 29 
Rn. 8. 
13 BGHZ 123, 380 [385]; BGH NJW 1997, 1697; Reithmann / Martiny - Martiny Rn. 720; 
Soergel - von Hoffmann Art. 29 Rn. 7. 
14 Soergel - von Hoffmann Art. 29 Rn. 7. 
15 MüKo - Martiny Art. 29 Rn. 10. 
16 BGHZ 123, 380 [385]; Lorenz IPRax 1994, 429 [430]; Reithmann / Martiny - Martiny 
Rn. 720; v. Bar IPR II Rn. 432. 
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Daher wird versucht, zumindest die Charakteristika der typischen Situa-
tionen zu skizzieren, in denen die Nachfrage nach einer Dienstleistung statt-
findet17. Eine solche Beschreibung muß auf zwei Grundsäulen beruhen. 

(i) Die entgeltliche Geschäftsbesorgung 

Die entgeltliche Geschäftsbesorgung hat in den letzten 100 Jahren 
immer mehr an Bedeutung gewonnen, inzwischen von solchem Ausmaß, daß 
die Norm des § 675 BGB vereinzelt als "verkrüppelte Regelung" angesehen 
wird18. Eine solche Auffassung erklärt sich vor allem aus den grundlegenden 
und rasanten Weiterentwicklungen des Wirtschaftslebens. Sie mußten und 
müssen weiterhin durch die im Bürgerlichen Recht vorhandenen rechtlichen 
Regelungen aufgefangen und verarbeitet werden. 

Diese Normen wurden am Ende des letzten Jahrhunderts auf der Basis 
der damaligen wirtschaftlichen Verhältnisse und des damaligen Standes der 
Rechtswissenschaft geschaffen. Noch im Ersten Entwurf zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch von 1888 war zwar festgelegt, daß der Auftrag grundsätzlich un-
entgeltlicher Natur sei, eine gegebenenfalls vereinbarte Entgeltlichkeit sollte 
der Qualifikation der Tätigkeit als Auftrag aber nicht entgegenstehen. Hierbei 
traten jedoch Abgrenzungsprobleme zum Dienst- und Werkvertrag auf, bei 
denen ebenfalls Entgeltlichkeit vorgesehen war. Deren Lösung war der 
Rechtswissenschaft überlassen19. Doch die Zweite Kommission besann sich in 
römisch- bzw. gemeinrechtlicher Tradition auf die Unentgeltlichkeit als klares 
Abgrenzungskriterium zwischen Auftrag einerseits und Dienst- und Werk-
vertrag andererseits20. Somit sollte die unentgeltlich erbrachte Geschäftsbe-
sorgung ersterem zugeordnet werden, während man die entgeltliche Ge-
schäftsbesorgung letzteren zuschlug. Konsequent hielt man diese Linie indes 
nicht durch, da mittels § 675 BGB einzelne Auftragsvorschriften im Bereich 
der Dienst- und Werkverträge mit Geschäftsbesorgungscharakter wiederum 
zur Anwendung kamen. 

Dadurch war das Abgrenzungsproblem zwischen Auftrag und Dienst-
bzw. Werkvertrag aus dem Ersten Entwurf auf die Bestimmung des Begriffs 
der Geschäftsbesorgung nach dem Zweiten Entwurf verlagert. Die Lösung 
dieses Problems wurde der Rechtswissenschaft überlassen21. 

Es galt also nach Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuches am 
1.1.1900 den Terminus der Geschäftsbesorgung mit konkreten Inhalten zu 

' Larenz II/l § 56 V. 
18 Staudinger - Martinek § 675 Rn. A4; Esser / Weyers § 35 I 1 a. 
" Staudinger - Martinek § 675 Rn. A8. 
20 Esser/ Weyers § 35 I 1 c. 
21 Staudinger - Martinek § 675 Rn. A10. 
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füllen. Die Rechtsprechung hat die allseits verwendete Formel der selb-
ständigen Tätigkeit wirtschaftlicher Art zur Wahrnehmung fremder Ver-
mögensinteressen geschaffen22. Entscheidender Gesichtspunkt ist dabei die 
Wahrung fremder Interessen. Zwar sieht jedes Leistungsprogramm eines 
Vertrags eine Pflicht zur Wahrung der Interessen des Vertragspartners vor, 
jedoch ist sie bei der Geschäftsbesorgung Hauptbestandteil des vertraglichen 
Versprechens23. Der Geschäftsbesorger wird demgemäß als Sachwalter be-
züglich des Vermögens des Mandanten tätig. Er muß durch Handlungen, 
deren Vornahme grundsätzlich Sache des Vermögensinhabers wäre, dessen 
Vermögensinteressen wahrnehmen. Der Geschäftsherr gestattet folglich, daß 
im Rahmen des durch den Dienst- oder Werkvertrag mit Geschäftsbe-
sorgungscharakter bestimmten Vertragsumfangs ein Fremder an seiner Stelle 
die ihm originäre Aufgabe der Vermögenswahrung übernimmt. Dies geschieht 
zwar grundsätzlich selbständig, aber nicht vollkommen weisungsfrei24. 

(ii) Die besondere Sach- und Fachkunde der Angehörigen der 
Dienstleistungsberufe 

Der Geschäftsherr wird bei der Anvertrauung seines Vermögens an den 
Geschäftsbesorger sich nicht auf jeden Anbieter von Geschäftsbesorgungs-
leistungen verlassen wollen. Vielmehr wird er nur solche auswählen, die in 
dem von ihm beanspruchten Bereich über besondere Sach- oder Fachkunde 
verfügen. Die Anbieter müssen über seinem Können überlegene Fähigkeiten 
verfügen, sonst könnte er seine Vermögensinteressen selbst wahrnehmen und 
müßte sich nicht externer Hilfe bedienen. Erst wenn die Fähigkeiten des Ge-
schäftsherrn zur Erledigung der sein Vermögen betreffenden Angelegenheit 
nicht ausreichend sind, erfolgt die Heranziehung von Fachleuten, die ihm 
diese fehlenden Fähigkeiten zur Verfügung stellen sollen25. Bei Rechtsan-
wälten besteht die spezielle Sachkunde in ihrer Kenntnis des materiellen und 
prozessualen Rechts. Bei Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern ist ein 
solches Wissensgefälle zwischen Anbieter und Nachfrager ebenfalls kenn-
zeichnend. Hinzu kommen bei beiden Berufen deren besonderen betriebswirt-
schaftlichen Kenntnisse. Indes ist etwa auch bei der Bestellung eines einzeln 
angefertigten Schranks bei einem Schreiner, der eine besondere Technik der 

RGZ 109, 301; BGH DB 1959, 168; BGHZ 45, 223 [228]; vgl. hierzu auch: Fikentscher 
Rn. 924; Palandt - Sprau § 675 Rn. 2; Erman - Ehmann § 675 Rn. 1; MüKo - Seiler § 675 
Rn.2. 
23 Staudinger - Martinek § 675 Rn. A36; Esser/ Weyers § 35 I 1 a. 
24 Larenz II/l § 56 V. 
25 Für den Steuerberater: Gounalakis NJW 1998, 3593 [3594], Für den Bereich der Con-
sulting-Leistungen: SchlüterS. 107. 
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Holzbearbeitung beherrscht, die Inanspruchnahme besonderer Sach- und 
Fachkunde gegeben. 

(iii) Die Begriffsbestimmung der Dienstleistung: Kombination der 
entgeltlichen Geschäftsbesorgung und der besonderen Sach-
und Fachkunde 

Kombiniert man beide Phänomene, läßt sich die einer Dienstleistung zu-
grundeliegende Grundkonstellation näher beschreiben. 

Ausgangspunkt ist dabei, daß ein Vermögensinhaber eine bestimmte 
Handlung vornehmen möchte, zu deren Durchführung er nur über unzu-
reichende Fähigkeiten verfügt. Er zieht aus diesem Grunde einen Dienstleister 
zu Rate, der ihm das Resultat seiner Tätigkeit, welches unter Ausnutzung 
seiner besonderen Sach- und Fachkunde zustande kommt, zur Verfügung 
stellt. Diese Hinzuziehung kann aber auch erfolgen, weil der Dienstleister als 
Spezialist auf einem bestimmten Gebiet die notwendige Tätigkeit effektiver 
und kostengünstiger erbringt. Darüber hinaus liegt bei der Beauftragung eines 
Rechtsanwalts, Wirtschaftsprüfers oder Steuerberaters regelmäßig eine Ge-
schäftsbesorgung vor, da durch deren Tätigkeit die Vermögensinteressen der 
Klienten gewahrt werden sollen. Beispiele hierfür sind etwa die klageweise 
Geltendmachung einer Forderung im Namen des Mandanten, die Aufstellung 
einer Unternehmensbewertung durch einen Wirtschaftsprüfer oder die Er-
stellung der Jahreseinkommensteuererklärung durch den Steuerberater. Belegt 
wird dies auch durch die allgemeine große Bedeutung der Geschäftsbe-
sorgungsverträge im Dienstleistungsbereich26. Die erbrachte Tätigkeit des 
Dienstleisters muß indes nicht immer eine Geschäftsbesorgung darstellen. 
Wird etwa eine Fensterreinigungsfirma beauftragt, stellt deren Tätigkeit eine 
Dienstleistung, aber keine Geschäftsbesorgung dar. 

Allgemein läßt sich die Dienstleistung somit als ein Prozeß beschreiben, 
in dem der Klient unter Inanspruchnahme der besonderen Sach- und Fach-
kunde des Anbieters sich von diesem die Erbringung einer selbständigen und 
wirtschaftlichen Tätigkeit versprechen läßt. In den meisten Fällen wird diese 
Tätigkeit eine Geschäftsbesorgung mit Vermögensbezug sein27. 

Durch das Merkmal der wirtschaftlichen Tätigkeit nähert sich diese 
Begriffsbestimmung der in Art. 50 I EGV anhand der Entgeltlichkeit gefun-

Esser / Weyers § 35 I 1 a; Staudinger - Martinek § 675 Rn A3. 
27 Insbesondere gilt dies für den hier zu untersuchenden Bereich. Allerdings soll ein Dauer-
beratungsvertrag zwischen einem Rechtsanwalt und seinem Mandanten kein Geschäftsbe-
sorgungselement beinhalten, dennoch dürfte man in einem solchen Fall von einer Dienst-
leistung reden. 
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denen Definition der Dienstleistung an. In diesem Zusammenhang sei auch 
auf die Selbständigkeit der Leistungserbringung hingewiesen. 

Vergleicht man die obige Inhaltsbestimmung mit den wirtschaftswissen-
schaftlichen Definitionen, fällt als Bindeglied die Erbringung materieller oder 
geistiger Prozesse aufgrund besonderer Leistungsfähigkeiten auf. Soweit be-
steht in diesem Punkt ebenfalls Übereinstimmung. 
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